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Maßnahmenkatalog des TGG Rühen für 

Freiwillige Vereinbarungen 

 Stand: 30. Juni 2021

 
Kurzübersicht der im Herbst 2021 abschließbaren Maßnahmen  
 

 
MU-Kate-

gorie 
Ausgleich 
pro Jahr 

prio. Be-
reich 

Seite 

Flächendeckende Maßnahmen Herbst 

1. Leguminosenfreier Zwischenfruchtanbau ohne org. Düngung    5 

a) Einsaat bis 15. August I.E 100 €/ha alle  

b) Einsaat bis 1. September I.E 60 €/ha alle   

2. Winterbraugerstenanbau I.F1 120 €/ha alle 6 

3. GWS-orientierter Einsatz von PSM in Raps I.L 55 €/ha alle 6 

Nicht rotierende Maßnahmen 

4. Ext. Grasanbau im hoch prioritären Bereich – einjährig I. F1 / F2 400 €/ha* hoch 7 

5. Leguminosenfreie Begrünung – einjährig I. F1 / F2 250 €/ha* 
gering/ 
mittel 

8 

 

* Ab Erntejahr 2022 erfolgt kein Abgleich der Auszahlungsbeträge mit den ÖVF-Meldungen im ANDI-

Antrag. Die Einstufung der Flächen als „ÖVF“ durch den Betrieb führt damit automatisch zu Abzug 
nach den geltenden Regelungen (s.u.). Dies ist bei der Erstellung ANDI 2022 vom Betrieb zu berück-
sichtigen.  

 



 

2 
Maßnahmenkatalog Freiwillige Vereinbarungen TGG Rühen, Stand: Juni 2021 

Vorbemerkungen 
 

1. Anrechenbarkeit des Stickstoffs aus organischen Düngern 
 
Neben der zu minimierenden N-Auswaschung kann durch Ammoniakverluste sowie Immobilisation der mit organischen 
Düngern zugeführte Stickstoff im Jahr der Düngung nicht vollständig ausgenutzt werden. Folgende Anrechenbarkeiten 
sind derzeit für die nachfolgend aufgeführten Dünger anzusetzen. Die in den einzelnen Maßnahmen genannten Ober-
grenzen für die N-Zufuhr aus organischen Düngern sind im Regelfall Nettowerte, d. h. sie sind bereits mit den Faktoren 
multipliziert. Die Nettowerte errechnen sich aus den Bruttowerten unter Berücksichtigung folgender N-Anrechenbarkei-
ten. Die Bruttowerte entsprechen der tatsächlichen Gesamt-N-Gabe: 

 

Ausgangsstoff des Düngemittels 
Mindestwirksamkeit im Jahr des Aufbringens* 

in % des Gesamtstickstoffgehaltes 

Rindergülle 
1. bei Aufbringen auf Ackerland: 60% 

2. bei Aufbringen auf Grünland: 50% 

Rindergülle separiert 
60% - flüssige Phase <15%TS 

30% - feste Phase ≥15% TS 

Schweinegülle 
1. bei Aufbringen auf Ackerland: 70% 

2. bei Aufbringen auf Grünland: 60% 

Schweinegülle separiert 
70% - flüssige Phase <15%TS 

30% - feste Phase ≥15% TS 

Mischgülle 1. bei Aufbringen auf Ackerland: 65 % 

(Rinder- und Schweinegülle) 2. bei Aufbringen auf Grünland: 55% 

Mischgülle separiert 65% - flüssige Phase <15%TS 

(Rinder- und Schweinegülle) 30% - feste Phase ≥15% TS 

Legehennengülle 60% 

Rindermist 25% 

Schweinefestmist 30% 

Mischmist (Rinder- und Schweinemist) 30% 

Schaf- und Ziegenfestmist 25% 

Hühnertrockenkot 60% 

Geflügelmist 30% 

Kaninchenfestmist 30% 

Pferdefestmist 25% 

Rinderjauche 
90%  

Schweinejauche 

Klärschlamm flüssig (< 15 % TM) 30% 

Klärschlamm fest (≥ 15 % TM) 25% 

Pilzsubstrat 10% 

Grünschnittkompost 3% 

Sonstige Komposte 5% 

Biogasanlagengärrückstand flüssig 
1. bei Aufbringen auf Ackerland: 60% 

2. bei Aufbringen auf Grünland: 50% 

Biogasanlagengärrückstand fest (≥15%TS) 30% 

Biogasanlagengärrückstand separiert, getrocknet 
60% - flüssige Phase <15% TS 

30% - feste Phase ≥15% TS 

Stallreinigungswasser 
Gehalt verfügbarer Stickstoff 

oder Ammoniumstickstoff gem. Analyse 

Kartoffelfruchtwasser 
Gehalt verfügbarer Stickstoff 

oder Ammoniumstickstoff gem. Analyse 

PPL 
Gehalt verfügbarer Stickstoff 

oder Ammoniumstickstoff gem. Analyse 

Fleisch-/Knochenmehl  
Gehalt verfügbarer Stickstoff 

oder Ammoniumstickstoff gem. Analyse 

sonstige organische Düngemittel 
Gehalt verfügbarer Stickstoff 

oder Ammoniumstickstoff gem. Analyse 

*) Gemäß DüV sind für die Ausnutzung des Stickstoffs im Jahr des Aufbringens bei organischen oder organisch-mineralischen Dün-
gemitteln die abgebildeten Werte, mindestens jedoch der ermittelte Gehalt an verfügbarem Stickstoff oder Ammoniumstickstoff, an-
zusetzen. 

Quelle LWK Niedersachsen, Webcode: 01032851, 08.07.2021  

 

 

https://www.lwk-niedersachsen.de/index.cfm/portal/landwirtschaftskammer/nav/590/article/11564.html
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2. Abgabefristen für die Verträge und Auszahlungsanträge  
 
Die Maßnahmenverträge sind grundsätzlich vor Maßnahmenbeginn abzuschließen.  
Auszahlungsanträge für nicht rotierende Maßnahmen sind vor Maßnahmenbeginn einzureichen. Ab dem  
2. Auszahlungsjahr gelten Tag und Monat des 1. Vertragsjahres als Maßnahmenbeginn.  
Für die jährlichen Auszahlungsanträge bei rotierenden Maßnahmen gelten folgende Fristen: 
 

Abgabe Auszahlungsantrag bis zum 15.10. des betroffenen Jahres 

1a/b. Leguminosenfreier ZF-Anbau ohne org. Dünger 2. Winterbraugerstenanbau 

3. GWS orientierter Einsatz von PSM in Raps 4 a/b. Extensiver Grasanbau 

5 a/b. Leg.freie Begrünung im Spätsommer  

Fällt die Abgabefrist auf einen Sonn-/Feiertag, gilt als Abgabefrist der folgende Werktag bis 24 Uhr. 
 
 
3. Verstöße gegen die Bewirtschaftungsauflagen 

Der Kooperationsausschuss hat am 13. Februar 2012 beschlossen, dass es bei der Nichteinhaltung von 
Bewirtschaftungsbedingungen zu keiner Auszahlung der beanstandeten Flächen im Auszahlungsjahr 
kommt. Zusätzlich erhalten die betroffenen Landwirte eine schriftliche Ermahnung. Sämtliche FV des Betrie-
bes werden im Folgejahr erneut kontrolliert. Sollte es dabei erneut zu einer Beanstandung kommen, wird der 
Landwirt vom Abschluss weiterer FV für ein Jahr ausgeschlossen. 
 
4. Allgemeines 

Generalklausel 
Die Verträge müssen bis zum genannten Termin vollständig ausgefüllt und mit allen geforderten und not-
wendigen Anlagen bzw. Unterlagen vorliegen. 
 
Rechtlicher Rahmen für den Vertragsabschluss 
Der Vertrag und alle Anträge bzw. Anlagen mit den Bewirtschaftungsbedingungen sind ausschließlich durch 
die bewirtschaftende Person, nicht durch den Zusatzberater, zu unterzeichnen.  
Die Mitteilung von Vertragsänderungen (z. B. Fruchtartenwechsel, Laufzeit, Maßnahmenwechsel, Teilflä-
chenkündigung) erfolgt schriftlich vor Auszahlung der Maßnahme. Dieses kann durch die bewirtschaftende 
Person oder den Zusatzberater erfolgen. Die Mitteilung muss eine eindeutige Zuordnung zum ursprünglichen 
Vertrag ermöglichen. Eine schriftliche Bestätigung durch die LSW GmbH & Co. KG erfolgt nur, wenn sich die 
Höhe der Entschädigungszahlung ändert. Die geänderten Daten werden im Vertrag vermerkt. 
Die Kündigung eines Vertrages erfolgt schriftlich unter Angabe der Gründe. Dieses kann nur durch die be-
wirtschaftende Person erfolgen. Die Mitteilung muss eine eindeutige Zuordnung zum ursprünglichen Vertrag 
ermöglichen. Eine schriftliche Bestätigung durch den LSW GmbH & Co. KG erfolgt danach.  
 
Grundlage dieses Maßnahmenkatalogs ist der aktuell gültige MU-Maßnahmenkatalog. 
Änderungen des MU-Maßnahmenkatalogs können dazu führen, dass die im vorliegenden Maßnahmenkatalog 
der Kooperation TGG Rühen aufgeführten Maßnahmen angepasst werden müssen. Die LSW informiert die 
Bewirtschafter rechtzeitig vor Maßnahmenbeginn über mögliche Änderungen. 
 
Mindestvertragsgröße (Bagatellgrenze): 
Es werden nur Verträge ab einer Mindestvertragsgröße von 1,0 ha und 100 € Gesamtsumme pro Maßnahme 
und Vertrag abgeschlossen.  
 
5. Greening und Doppelförderung 

Werden Vereinbarungsflächen einzelner Maßnahmen als „Ökologische Vorrangflächen“ (Greening), herange-
zogen, erfolgt zur Vermeidung des Tatbestandes der Doppelförderung eine Verringerung des Auszahlungs-
betrages entsprechend den gültigen Regelungen. 

Anpassung des Ausgleichsbetrags für FV bei Codierung als ÖVF 
▪ I.E. Zwischenfrüchte:     - 75 €/ha 
▪ I.F2 Extensives Feldgras:    - 250 €/ha oder ggf. 380 €/ha 
▪ I.F2 Leguminosenfreie Begrünung:   - 250 €/ha oder ggf. 380 €/ha 
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6. Allgemeingültige Regeln für Maßnahmen I.E 

Früheste Beseitigung der Zwischenfrüchte/Untersaaten nach Datum der jeweiligen FV. Der aus den Zwischen-
früchten oder Untersaaten entstandene Aufwuchs darf auch nach diesem Zeitpunkt nur mechanisch beseitigt 
werden. Der Einsatz von chemischen Pflanzenschutzmitteln zur Beseitigung des Aufwuchses ist untersagt! 
Bodennahes Abschlegeln bzw. Walzen von nicht winterharten Zwischenfrüchten gilt als Beseitigung. Wurde 
eine Bodenbearbeitung (Scheibenegge/Grubber etc.) durchgeführt oder ist die Zwischenfrucht gänzlich durch 
den Frost abgestorben, gilt sie als beseitigt. In diesem Falle dürfen vor der Saat der Hauptfrucht Pflanzen-
schutzmittel eingesetzt werden.   
Diese Regelung gilt sowohl für winterharte als auch für nicht winterharte Zwischenfrüchte/Untersaaten.  
Die Düngung ist grundsätzlich untersagt. Eine ggf. mögliche N-Startdüngung ist in den jeweiligen FV explizit 
definiert. Die ggf. mögliche Startdüngung darf sowohl vor als auch nach der Aussaat erfolgen (Richtwert max. 
14 Tage). Sie darf 30 kg NH4-N bzw. 60 kg Ges.-N/ha nicht überschreiten. 
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Flächendeckende Maßnahmen im Herbst 

 
1.  Leguminosenfreier Zwischenfruchtanbau ohne organische Düngung 
 (MU-Maßnahmenkatalog: Nr. I.E) 

a) Einsaat bis 15.08. / in Roten Gebieten: ohne N-Düngung und PSM 

b) Einsaat bis 01.09. / in Roten Gebieten: ohne N-Düngung und PSM 
 
Bewirtschaftungsauflagen: 
 

- Einsaat einer leguminosenfreien Zwischenfrucht  
a) Bis zum 15.08. 
b) Bis zum 01.09. 

- Umbruch der Zwischenfrucht frühestens ab dem 15.02. des Folgejahres. Der aus den Zwischenfrüchten 
entstandene Aufwuchs darf auch nach diesem Zeitpunkt nur mechanisch beseitigt werden (Vorgabe MU). 

- Bei einem ungleichmäßigen oder lückigen Bestand ist die Gewässerschutzberatung bis zum 15.11. zu 
informieren.  

- Keine Bodenbearbeitung vor dem 15. Februar  
 

Achtung: in den Roten Gebieten ist eine N-Düngung und die Aufbringung von Pflanzenschutz-
mitteln unzulässig. Die fachgerechte Aussaat muss mit einer Sämaschine oder mit einem Zwischen-
fruchtstreuaggregat erfolgen.  

 
- Keine N-Düngung mit organischen Stickstoffdüngemitteln 
- Keine N-Düngung nach Mais, Kartoffeln, Raps, Zuckerrüben, Feldgemüse und Leguminosen.  
- Düngung zur Zwischenfrucht nur nach Empfehlung des Gewässerschutzberaters, max. 40 kg N/ha. Bei 

Abfuhr des Aufwuchses unter Einberechnung der erwarteten Ertragshöhe bis max. 60 kg N/ha. 
- N-Düngung zur Zwischenfrucht ist mit mindestens 50 % in die Düngeplanung zur Nachfrucht einzubezie-

hen, sofern der Aufwuchs nicht abgefahren wird.  
- Anwendung von Pflanzenschutzmitteln nur nach Rücksprache mit der Gewässerschutzberatung 
- Aufgelaufener Ausfallraps und vorangestellte Untersaaten gelten als Zwischenfrüchte (die gleichzeitige 

Förderung von Untersaat und Zwischenfruchtanbau ist nicht möglich). 
- Förderfähig ist auch die Überwinterung der Grasnarbe von Grassamenvermehrung im letzten Nutzungs-

jahr. 
- Beweidung der Zwischenfruchtbestände ist unzulässig. 
- Die Förderung von Untersaaten ist unzulässig.  
- Bei einer Bodenbearbeitung der Feldränder darf diese Fläche nicht als Vereinbarungsfläche berücksich-

tigt werden und ist von der Vertragsfläche zu subtrahieren. 
 

Ausgleichshöhe:   a) 100 €/ha  (Einsaat bis 15.08.) 
    b) 60 €/ha  (Einsaat bis 01.09.) 
 
    KEINE Kombination mit ÖVF zulässig 
Maßnahmendauer:  15.08.2021 - 30.06.2022 
Auszahlungstermin:  ab 15.11.2021  
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2.  Winterbraugerstenanbau 
 (MU-Maßnahmenkatalog: Nr. I.F1) 
 
- Nachweis über Beleg Saatguteinkauf (Sorte) oder Anbauvertrag bis zum 15.10. des Erntejahres.  

 
Ausgleichshöhe:  120 €/ha 
Maßnahmendauer:  01.09.2021 – 31.08.2022 
Auszahlungstermin:  ab November 2022 

 

 
3.  Grundwasserschutzorientierter Einsatz von Pflanzenschutzmitteln in Raps  

(MU-Maßnahmenkatalog Nr. I.L)  
 

- Verzicht auf den Einsatz von Herbiziden mit dem Wirkstoff Metazachlor (z.B. Butisan, Nimbus, Fuego 
etc.). Für Informationen zur Anwendung alternativer Mittel wenden Sie sich an Ihre Gewässerschutz-
berater.  

- Ein Nachweis alternativer Herbizide ist auf Nachfrage über Kaufbelege vorzulegen.  

 
Ausgleichshöhe:  55 €/ha  
Maßnahmendauer:  01.09.2021 – 31.08. 2022 
Auszahlungstermin:  ab November 2022 
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II. Nicht rotierende Maßnahmen 

 

4 a/b). Extensiver Grasanbau – einjährig  
 

Diese Vereinbarung kann nur auf den hoch prioritären Zielflächen im TGG Rühen abgeschlos-
sen werden.  
Pro Jahr können nach Beschluss der Kooperation Trinkwassergewinnungsgebiet Rühen in 
Summe aller Anträge maximal 20 ha neu beantragt werden. Darüber hinaus gehende Anträge 
müssen im Einzelfall von der Kooperation genehmigt werden.  

 

Bewirtschaftungsauflagen: 
 

- Dauerbegrünung der Fläche mit einer winterharten und leguminosenfreien Gräsermischung bis zum 
01.09. des ersten Vertragsjahres. 

- Führen einer Schlagkartei/eines Weidetagebuches. 
- Einsatz von Pflanzenschutzmitteln nur in Abstimmung mit dem Gewässerschutzberater. Zur unmit-

telbaren Vorbereitung einer nachfolgenden Winterung im letzten Vertragsjahr ist der Einsatz von 
Pflanzenschutzmitteln zulässig. 

- Umbruch der Fläche unmittelbar (max. 3 Wochen) vor der Nachfruchtbestellung. 
- Keine N-Düngung des nachfolgenden Wintergetreides im letzten Vertragsjahr. 
- N-Düngung von nachfolgendem Winterraps max. 40 kg N/ha. 

 
Maßnahmendauer:  01.09.2021 – 31.12.2022 
Auszahlungstermin:  ab November 2022  

 
 
a) Flächen, die nicht als ÖFV angemeldet sind  

(MU-Maßnahmenkatalog I.F1) 
 

Bewirtschaftungsauflagen: 
 

- Jährliches Abschlegeln des Aufwuchses oder Abfuhr des Schnittgutes oder Weidenutzung, wobei 
eine Zufütterung grundsätzlich unzulässig ist, Ausnahme: Raufutterangebot zur Erhaltung der Tier-
gesundheit in der Übergangszeit von der Stall- zur Weidehaltung. 

- Eine einmalige N-Düngung von bis zu 80 kg Gesamt-N/ha zur Schnittnutzung ist zulässig. 
    

Ausgleichshöhe:  400 €/ha und Jahr 
 

b) Flächen als ÖVF, die zur Erlangung der Greening-Prämie dienen  
(MU-Maßnahmenkatalog I.F2) 

 
Bewirtschaftungsauflagen: 

 

- Keine Nutzung des Aufwuchses zulässig (auch keine extensive Weidenutzung durch Schafe oder 
Ziegen) 
 
Wird die Vereinbarungsfläche als ÖVF (Greeningfläche) herangezogen, erfolgt zur Vermeidung des 
Tatbestandes der Doppelförderung eine Verringerung des Auszahlungsbetrages um  
250 €/ha oder ggf. 380 €/ha entsprechend den gültigen Regelungen. 

 Ausgleichshöhe:  150 €/ha und Jahr, Gewichtungsfaktor Greening = 1,0  
Ausgleichshöhe:      0 €/ha und Jahr, Gewichtungsfaktor Greening = 1,5  

 
 
 
NEU: Die Einstufung der Flächen als ÖVF durch den Betrieb führt direkt zur Verringerung des Aus-
zahlungsbetrags.  
Es erfolgt – anders als in den Vorjahren – KEIN Abgleich mit der Greeningverpflichtung und KEINE 
Neuberechnung der Ausgleichbeträge.  
Dies bitte bei der Erstellung des ANDI-Antrages berücksichtigen. Gerne stehen wir für Fragen zur 
Verfügung.  
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5 a/b). Leguminosenfreie Begrünung – einjährig  
(MU-Maßnahmenkatalog: Nr. I.F1 / I.F2) 

   
Bewirtschaftungsauflagen: 

 
- Einsaat einer winterharten, leguminosenfreien Gräsermischung bis zum 01.09. oder Beibehaltung 

einer entsprechenden Fläche mit einer winterharten, leguminosenfreien Gräsermischung; die Um-
widmung von bisherigen Grünlandflächen ist unzulässig. 

- Führen einer Schlagkartei/eines Weidetagebuches. 
- Einsatz von Pflanzenschutzmitteln nur in Abstimmung mit Gewässerschutzberater und der LSW; zur 

unmittelbaren Vorbereitung einer nachfolgenden Winterung im letzten Vertragsjahr ist der Einsatz 
von Pflanzenschutzmitteln zulässig. 

- Umbruch der Fläche unmittelbar (max. 3 Wochen) vor der Nachfruchtbestellung 
- Keine N-Düngung des nachfolgenden Wintergetreides im letzten Vertragsjahr. 
- N-Düngung von nachfolgendem Winterraps max. 40 kg N/ha. 

 
Maßnahmendauer:  01.09.2021 – 31.12.2022 
Auszahlungstermin:  ab November 2022 
 
 

a) Flächen, die nicht als ÖFV angemeldet sind  
(MU-Maßnahmenkatalog I.F1) 

 
Bewirtschaftungsauflagen: 

 

- Jährliches Abschlegeln des Aufwuchses oder Abfuhr des Schnittgutes oder Weidenutzung, wobei 
eine Zufütterung grundsätzlich unzulässig ist, Ausnahme: Raufutterangebot zur Erhaltung der Tier-
gesundheit in der Übergangszeit von der Stall- zur Weidehaltung. 

- Eine einmalige N-Düngung von bis zu 80 kg Gesamt-N/ha zur Schnittnutzung ist zulässig. 
    

Ausgleichshöhe:  250 €/ha und Jahr 
 
 

b) Flächen als ÖVF, die zur Erlangung der Greening-Prämie dienen  
(MU-Maßnahmenkatalog I.F2) 
 
Bewirtschaftungsauflagen: 

 

- Keine Nutzung des Aufwuchses zulässig (auch keine extensive Weidenutzung durch Schafe oder 
Ziegen) 
 
Wird die Vereinbarungsfläche als ÖVF (Greeningfläche) herangezogen, erfolgt zur Vermeidung des 
Tatbestandes der Doppelförderung eine Verringerung des Auszahlungsbetrages um  
250 €/ha entsprechend den gültigen Regelungen. 

 Ausgleichshöhe:  0 €/ha und Jahr  

 
 

 
 
NEU: Die Einstufung der Flächen als ÖVF durch den Betrieb führt direkt zur Verringerung des Aus-
zahlungsbetrags.  
Es erfolgt – anders als in den Vorjahren – KEIN Abgleich mit der Greeningverpflichtung und KEINE 
Neuberechnung der Ausgleichbeträge.  
Dies bitte bei der Erstellung des ANDI-Antrages berücksichtigen. Gerne stehen wir für Fragen zur 
Verfügung.  
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Die aktuelle Doppelfördertabelle finden Sie unter www.nlwkn.niedersachsen.de bei Wasserwirtschaft → Grundwasser → Nds. 
Koop.modell → Freiw. Vereinbarungen 

 

http://www.nlwkn.niedersachsen.de/

